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B E K A N N T M A C H U N G  

 

über die öffentliche Auslegung der Prüfungsmitteilungen nach § 110 Abs. 6 GemO 

 

Gemäß § 110 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) hat im Anschluss an die 

Unterrichtung des Gemeinderates über das Ergebnis einer überörtlichen Prüfung gemäß  

§ 33 Abs. 1 GemO eine öffentliche Auslegung der Prüfungsmitteilungen und der etwaigen 

Stellungnahme der Gemeindeverwaltung zu erfolgen. Die Auslegung findet an sieben 

Werktagen bei der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten statt; dies 

gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des § 20 Abs. 1 GemO. Ort und Zeit der Auslegung 

sind öffentlich bekannt zu machen. 

 

Die Unterrichtung des Stadtrates gemäß § 33 Abs. 1 GemO über das Ergebnis der Prüfung zur 

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen der Stadt Zweibrücken 

durch den Landesrechnungshof erfolgte in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Zweibrücken 

am 12. Juli 2023. 

 

Die Prüfungsmitteilung der Stadtverwaltung liegt gemäß § 110 Abs. 6 GemO in der Zeit von 

Montag, 24. Juli 2023 bis einschließlich Montag, 31. Juli, während der allgemeinen 

Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 15.00 Uhr sowie 

Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht im Rathaus, Herzogstraße 1, Amt für 

Soziale Leistungen, Zimmer B 165, Herr Edinger, aus. 
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Dr. Marold Wosnitza 

Oberbürgermeister 


